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Ausdehnung des Gasnetzes in die
naebbargemeinde. - Gewerbefreibeit.

(Sorrefponbenä-)

(©djlufi).
©egen btefen ©ntfcheib erhoben ber ©emeinberat A,

als Söertreter beS fcortigen ©aSroerfeS, foroie ein ÇauS=

eigentömer unb etn fünftiger ©aSabonnent an ber be*

ireffenben ©traße, ftaatSrechtlicijen StefurS anS fchroetge'
xtfdèe BmtbeSgericht. ©abei rourben bie nom SîegternngS»

rat feftgelegten StüdfaufSbebingungen ohne weiteres an'
erfannt, hingegen gegen ben übrigen ©eil be§ regterung?»

rätltchen ©ntfcheibeS, roeil im Söibetfpruch ftehenb mit
ber ÇanbelS' unb ©emerbefreifjett, ©infprache erhoben.
®aS ©aSroerf beanfprudhte ooHe freie Sïonfurreng mit
ber eleftrifdhen Sicf)tanlage ber ©emetnbe B; es tjanbte
ftcE) um bie Sonfurreng groeler BeleudhtungSmittel, ©aS
unb ©leftrigität; bie ©emetnbe B bürfe nicht einem biefer
ajîittel burch Borenthaltung ber öffentlichen ©trafen
gegenüber bem anbern ben Borgug geben; baS oetbiete

2Irt. 31 litt, e ber BunbeSoetfaffung. ®ur«h ben @nt=

fdjeib beS StegterungSrateS fei nicht nur baS ©aSroerf A
in feinet ©ntroidlung gehemmt fonbern eS mürben auch

©inmohner ber ©emeinbe B gelungen, unter Umftänben
eine Beleucf)tungSart gu mahlen, bie ihnen nicht fonne»

niere. @S bürfe berartigen ©emeinbebetrteben nicht eine

Slrt SJtonopoIfieHutig eingeräumt roerben. triftige ©rünbe
beS öffentlichen ©Bühles, bie eine BeleuchtungSart au§=

gufchlteßen, lägen nidEjt oor; bie bloße ^onfurrengiernng
unb bamit ber oerminberte ©emtnn beS eigenen @e=

fdf)äfteS genügten erft redfjt nidht für biefe SJtaßnahme.
airt. 31 B. V. garantiere baS roirtfehafttidhe ©gfiem
ber freten Äonfurrerg, 3)tefeS fei in oorltegenbem g=atle
burebbrodhen, inbem bie ©emeinbe B ihre ©tefiung als
©Ircßeneigentümerin mißbrauchen bie freie Stonfurreng im
BeleudhiungSroefen ber StadE)bargemeinbe oerroeigere unb
auch ben "eigenen Beroofjnern oerunmögliche bie ihm
paffenbe BeleudjtungSart gu mähten. Sludh 3trt. 4B.V.
fei oerleht- anbereS benachbartes ©aSroerf C g. 53.

bürfe oöHig frei Seucht» unb ftochgaS liefern unb bte

©traßen für feine Seitungen benußen, roährenb baS

©asroerf A unter Umftänben nur ßocfsgaS tiefem bürfe.
®er StegierungSrat beS Cantons ©t. ©alten unb

ber ©emeinberat B beantragten SIbroeifung beS StefurfeS.

3)a§ BunbeS gericht gieht in ©rmägung:
3)er ©emeinberat A refurriert namenS ber potitifdhen

©emeinbe A unb oertritt nidht etroa eigene behörbtidhe
Stedjte unb Qntereffen, fonbern biejenigen ber ©emetnbe
gehörenben unb oon ihr betriebenen ©aSoertettungSan'
tage. SUS ©igentümerln unb BeiriebSunternehmertn ift
nun aber bte ©emeinbe nidht berechtigt, fidt) gegenüber
bem angefochtenen Befchluß auf bie in 9trt. 31 B. V.
garantierte £>anbel§= unb ©emerbefrethett gu berufen,
phï Unternehmen ift fetbft nicht auf bem Boben ber
freien ©eroetbeausitbung entftanben, fonbern fteßt ft<h
als ein im allgemeinen ^ntereffe oon ber ©emeinbe or=
ganifterten SöeixteB etner öffentlichen 3tnfiatt bar, roenn
nidht rechtlich, jebeufalls tatfächlich bie Sîonfurreng auf
©emeinbegebiet auSfdhlteßt ober erheblich befchränft.
©etbft in geroiffem ©inne gegen baS Bringip ber freten
©eroerbeauSübung oerftoßenb, fann eine fotehe Slnftalt
nicfjt außerhalb beS BerbanbeS, beffen Qntereffen fie
bient, bie Stechte in Slnfprudh nehmen, bie ftch auS bem
©runbfaß ber ÇanbelS' unb ©emerbefrethett für prioate
geroerblidje Unternehmen ergeben. 2Bo ein öffentlich
rechtlicher Berbanb burdh ©infüßrung eines ©emeinbe'
betriebet felbft, bte frété Konfurreng ber prioaten ©ätig=
feit, baS ©runbelement ber ^anbelS* unb ©eroerbefret'
heit, auSfcf)altet ober befchränft, fteht eS ihm nidht gu,

biefen ©runbfatg für fich in Slnfprudfj gu nehmen, um
bie gemetblidhe Sätigfeit über feine ©renjen auSjubehnen.
Unb biefe ©renjen toerben bei einem ©emetnbebetrieb
alter Siegel nach mit ben territorialen ©renken ber ®c
metnbe iufammenfallen. ©tne ©emetnbe ift befugt, menn
etn allgemeine^ Qntereffe oorliegt, einen geroerblichen
betrieb monopolartig an fidh }u stehen, roobet ba'pingeftetlt
bleiben mag, ob nid^t eine ©dhranîe biefer 33efugnt§ ba=
rin liege, baß bie SSerbanbSgenoffen burdh biefe ©efialt=
ung beS Betriebes nicht unmäßig belaftet merben bürfen ;
benn für ba§ ©aSroerf oon A fällt bte§ jroeifeüoS nicht
tn 53etradht. 3Benn aber ein folcßer ©emetnbebetrieb
im innern megen beS allgemetnen QntereffeS bie Kon=
furrenj anberer betriebe, prioater unb öffentlicher, fern
ju halten befugt ift, fo fann bie ©emeinbe nicht felbft
nach außen ba§ Stecht ber freien Jfonlurrenj in 2ln=
fpruef) nehmen, um über ihren, burdh ben 3roecf unb
bie Slrt ber Organifation gegebenen iBirfuttgsfreiS fjtn=
au§ gu greifen. ®er StegierungSrat oon ©t. ©allen
tft oon biefem ©tanbpunft auS ber ©emeinbe A roett
entgegengefommen, menn er baS grunbfäßltdhe 33erbot
ber Steferung oon SeucfjtgaS in bte ©emeinbe B aufhob
unb eS ber ©emetnbe À erlaubte, ißr ©aSleitungSnetj
auf baS ©ebtet ber ©emeinbe B auSjubeßnen unb bie
öffentlichen ©traßen ber letzteren p biefem 3"oec£e gu
benu|en. ^ebenfalls ift öie Segrünbung aus bem Stechte
ber üanbelS' unb ©emerbefreihett anfedhtbar, inbem bie
Slufhebung beS grunbfählidhen SetboteS richtiger SIBetfe
nur fo gu begtünben mar, baß bie 53erooßner ber betreff,
©traße, auch foroett ihre Käufer auf ©ebiet ber ©emeinbe
B ftehen, nach ben lofalen 53erhäl(ntffen gur 3eÜ für
bte Beleuchtung auf baS ©aSroerf A angemtefen ftnb.
©er richtige ©ebanfe fommt benn auch barin gum 3luS=
brud, baß ber StücffaufSoorhalt ber ©emeinbe B ge=

fchüßt unb für fpäter bie ©rfeßung ber ©aSbeleucfjtung
burdh bie eleftrifche Beleudhtung aus ber @leftrigitätSan=
läge au§ ber ©emeinbe ß tn 2lu§fi<ht genommen mürbe,
©iefe Bebingungen beroegen fidh nicht ntehr auf bem
unrichtigen Boben ber fpanbelS* unb ©eroerbefreifjeit,
fonbern auf bem richtigen Boben ber Slbgrengung beS
BetriebSgebieteS groeter burch ihre â^ede in SMifton
geratenen ©emeinbeanlagen. Sin fich wirb meiftenS bte
territoriale ©renge ber ©emetnbe bei berartigen Slnlagen
auch bte BetrtebSgrenge bilben. @S ift aber benfbar,
baß nach &en örtlichen Berhältniffen eine anbere 3lb=

grengung gmedmäßig erfdhetnt, über bie bie Beteiligten
ftch einigen formen, ober bie im StonflifSfalle oon ber
übergeordneten ©taatSbehörbe angenommen merben mag.
£)ier hot ber StegiernngSrat oon ©t. ©aßen, mohl im
Qntereffe ber Slnroohner jener ©traße unb ohne bagu
burch irgenb eine Storm öffentlidhen StedhteS gegroungen
gu fein, geftattet, baß fidE) oorläußg ber Betrieb beS
©aSroerfeS A als Steferant oon SeudfjtgaS auch auf
einen ©eil beS ©ebieteS ber ©emetnbe B auSbehnej aber
burch bie gefteltten Bebingungen eine foätere, anbere
Slbgrengung nach ben ©emetnbegrengen oorbehalten, roo»
bei ben ;)niereffen ber beteiligten prioaten richtig in ber
SBeife entgegengefommen rourbe, baß bte Beleudhtung
oon A berjenigen oon B erft bann gu roeidhett habe,
menn biefe ©emeinbe gu annähernb gleichen Bebtng=
ungen bte Beleuchtung burdhführen fünne. ©iefe Drbnung
oerteßt bte fpanbelS' unb ©emerbefreiheit fc^on beStjalb
nicht, metl, mie gegeigt, ber gange Slnftanb nidht burch
bie auS jenem tf3rtnjip fließenben Stegein ber freien
Konfurretig in Çanbel unb ©emerbe beherrfcht roirb.
Sener ©runbfah erfdhetnt aber audh beShalb nidht oer=
leßt, meil bie angebliche Befdhränfung lebiglidh bartn
befteht, baß bte ber ©emetnbe A erteilte Bemiüigung
an eine Bebingung gefnüpft rourbe, bie in burcfjauS gu=
läffiger 2ßeife bte allgemeinen ^ntereffen ber ©emeinbe
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Mîtlêbnung âeî gaznette; in clie

Nschbstgemeinae. - gwerbetteideit.
(Korrespondenz.)

(Schluß).

Gegen diesen Entscheid erhoben der Gemeinderat
als Vertreter des dortigen Gaswerkes, sowie ein Haus-
eigentümer und ein künftiger Gasabonnent an der be-

treffenden Straße, staatsrechtlichen Rekurs ans schweizc-

rische Bundesgericht. Dabei wurden die vom Regterungs»
rat festgelegten Rückkaufsbedingungen ohne weiteres an-
erkannt, hingegen gegen den übrigen Teil des regierungs-
rätlichen Entscheides, weil im Widerspruch stehend mit
der Handels- und Gewerbefreiheit, Einsprache erhoben.

Das Gaswerk beanspruchte volle freie Konkurrenz mit
der elektrischen Lichtanlage der Gemeinde 13; es handle
sich um die Konkurrenz zweier Beleuchtungsmittel, Gas
und Elektrizität; die Gemeinde ö dürfe nicht einem dieser

Mittel durch Vorenthallung der öffentlichen Straßen
gegenüber dem andern den Vorzug geben; das verbiete

Art. 31 titt. e der Bundesverfassung. Durch den Ent-
scheid des Regierungsrates sei nicht nur das Gaswerk
in seiner Entwicklung gehemmt, sondern es würden auch

Einwohner der Gemeinde ü gezwungen, unter Umständen
eine Beleuchtungsart zu wählen, die ihnen nicht konve-

niere. Es dürfe derartigen Gemeindebetrieben nicht eine

Art Monopolstellung eingeräumt werden. Triftige Gründe
des öffentlichen Wohles, die eine Beleuchtungsari aus-
zuschließen, lägen nicht vor; die bloße Konkurrenzierung
und damit der verminderte Gewinn des eigenen Ge-
schäftes genügten erst recht nicht für diese Maßnakme.
Art. 31 13. V. garantiere das wirtschaftliche System
der freien Konkurrerz, Dieses sei in vorliegendem Falle
durchbrochen, indem die Gemeinde 6 ihre Stellung als
Straßenetgentümerin mißbrauche, die freie Konkurrenz im
Beleuchiungswesen der Nachbargemetnde verweigere und
auch den eigenen Bewohnern ver unmögliche die ihm
paffende Beleuchtungsart zu wählen. Auch Art. 4U.V.
sei verletzt. Ein anderes benachbartes Gaswerk U z. B.
dürfe völlig frei Leucht- und Kochgas liesern und die

Straßen für seine Leitungen benutzen, während das
Gaswerk unter Umständen nur Kochgas liefein dürfe.

Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen und
der Gemeinderat U beantragten Abweisung des Rekurses.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Der Gemeinderat rekurriert namens der politischen

Gemeinde ^ und vertritt nicht etwa eigene behördliche
Rechte und Interessen, sondern diejenigen der Gemeinde
gehörenden und von ihr betriebenen Gasverteilungsan-
läge. Als Eigentümerin und Betriebsunternehmerin ist
nun aber die Gemeinde nicht berechtigt, sich gegenüber
dem angefochtenen Beschluß aus die in Art. 31 L. V.
garantierte Handels- und Gewerbefreiheit zu berufen.
Ihr Unternehmen ist selbst nicht auf dem Boden der
freien Gewerbeausübung entstanden, sondern stellt sich
als ein im allgemeinen Interesse von der Gemeinde or-
ganisierten Betrieb einer öffentlichen Anstalt dar, wenn
nicht rechtlich, jedenfalls tatsächlich die Konkurrenz auf
Gemeindegebiet ausschließt oder erheblich beschränkt.
Selbst in gewissem Sinne gegen das Prinzip der freien
Gewerbeausübung verstoßend, kann eine solche Anstalt
nicht außerhalb des Verbandes, dessen Interessen sie

dient, die Rechte in Anspruch nehmen, die sich aus dem
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit für private
gewerbliche Unternehmen ergeben. Wo ein öffentlich
rechtlicher Verband durch Einführung eines Gemeinde-
betriebes selbst, die freie Konkurrenz der privaten Tätig-
keit, das Grundelement der Handels- und Gewerbesrei-
heit, ausschaltet oder beschränkt, steht es ihm nicht zu,

diesen Grundsatz für sich in Anspruch zu nehmen, um
die gewerbliche Tätigkeit über seine Grenzen auszudehnen.
Und diese Grenzen werden bei einem Gemeindebetrieb
aller Regel nach mit den territorialen Grenzen der Ge-
meinde zusammenfallen. Eine Gemeinde ist befugt, wenn
ein allgemeines Interesse vorliegt, einen gewerblichen
Betrieb monopolartig an sich zu ziehen, wobei dahingestellt
bleiben mag, ob nicht eine Schranke dieser Befugnis da-
rin liege, daß die Verbandsgenossen durch diese Gestalt-
ung des Betriebes nicht unmäßig belastet werden dürfen;
denn für das Gaswerk von ^ fällt dies zweifellos nicht
in Betracht. Wenn aber ein solcher Gemeindebetrieb
im innern wegen des allgemeinen Interesses die Kon-
kurrenz anderer Betriebe, privater und öffentlicher, fern
zu halten befugt ist, so kann die Gemeinde nicht selbst
nach außen das Recht der freien Konkurrenz in An-
sprach nehmen, um über ihren, durch den Zweck und
die Art der Organisation gegebenen Wirkungskreis hin-
aus zu greifen. Der Regierungsrat von St. Gallen
ist von diesem Standpunkt aus der Gemeinde ^ weit
entgegengekommen, wenn er das grundsätzliche Verbot
der Lieferung von Leuchtgas in die Gemeinde U aufhob
und es der Gemeinde üi erlaubte, ihr Gasleitungsnetz
auf das Gebiet der Gemeinde k auszudehnen und die
öffentlichen Straßen der letzteren zu diesem Zwecke zu
benutzen. Jedenfalls ist Sie Begründung aus dem Rechte
der Handels- und Gewerbesreiheit anfechtbar, indem die
Aufhebung des grundsätzlichen Verbotes richtiger Weise
nur so zu begründen war, daß die Bewohner der betreff.
Straße, auch soweit ihre Häuser auf Gebiet der Gemeinde
ö stehen, nach den lokalen Verhältnissen zur Zeit für
die Beleuchtung auf das Gaswerk angewiesen sind.
Der richtige Gedanke kommt denn auch darin zum Aus-
druck, daß der Rückkaufsvorhalt der Gemeinde 13 ge-
schützt und für später die Ersetzung der Gasbeleuchtung
durch die elektrische Beleuchtung aus der Elektrizitätsan-
läge aus der Gemeinde l3 in Aussicht genommen wurde.
Diese Bedingungen bewegen sich nicht mehr auf dem
unrichtigen Boden der Handels- und Gewerbesreiheit.
sondern auf dem richtigen Boden der Abgrenzung des
Betriebsgebietes zweier durch ihre Zwecke in Kollision
geratenen Gemeindeanlagen. An sich wird meistens die
territoriale Grenze der Gemeinde bei derartigen Anlagen
auch die Betriebsgrenze bilden. Es ist aber denkbar,
daß nach den örtlichen Verhältnissen eine andere Ab-
grenzung zweckmäßig erscheint, über die die Beteiligten
sich einigen können, oder die im Konfliksfalle von der
übergeordneten Staatsbehörde angenommen werden mag.
Hier hat der Regierungsrat von St. Gallen, wohl im
Interesse der Anwohner jener Straße und ohne dazu
durch irgend eine Norm öffentlichen Rechtes gezwungen
zu sein, gestattet, daß sich vorläufig der Betrieb des
Gaswerkes á als Lieferant von Leuchtgas auch auf
einen Teil des Gebietes der Gemeinde 13 ausdehnej aber
durch die gestellten Bedingungen eine spätere, andere
Abgrenzung nach den Gemeindegrenzen vorbehalten, wo-
bet den Interessen der beteiligten Privaten richtig in der
Weise entgegengekommen wurde, daß die Beleuchtung
von V derjenigen von L erst dann zu weichen habe,
wenn diese Gemeinde zu annähernd gleichen Beding-
ungen die Beleuchtung durchführen könne. Diese Ordnung
verletzt die Handels- und Gewerbefreiheit schon deshalb
nicht, weil, wie gezeigt, der ganze Anstand nicht durch
die aus jenem Prinzip fließenden Regeln der freien
Konkurrenz in Handel und Gewerbe beherrscht wird.
Jener Grundsatz erscheint aber auch deshalb nicht ver-
letzt, weil die angebliche Beschränkung lediglich darin
besteht, daß die der Gemeinde ^ erteilte Bewilligung
an eine Bedingung geknüpft wurde, die in durchaus zu-
lässiger Weise die allgemeinen Interessen der Gemeinde
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B maßten unb fpejleß ben rationellen Betrieb, forole
bte SluSgeßaltung beS ©leftrijitatSroerEeS btefer leßtem
©emetnbe ßeßerfteßen roifl. ®aS liegt im öffentlichen
Qntereffe. ®tefeS aber finb bie Beßörben tnnerßalb
itjrer SJlacßtfpßäre roahrjunehmen befugt, oßne baß fie
bamit bte ÇanbelS» unb ©eroerbefrelhett beeinträchtigen,
jumal roenn, rote hier, bie SJlonopolfteßung ntdfjt unbe«

btngt geroäßrletßet, fonbern baoon abhängig gemalt
roirb, baß baS ©leftrijßätSroerf bte Beleuchtung ju an»

näbetnb gleiten Beblngungeu burchfüßren fönne. 3«=
treffenb oerroetft ber SRegterungSrat beS ïîantonS ©t.
©aßen auch barauf, baß bie BunbeSgefeßgebung felbft,
in 2lrt. 46 beS BunbeSgefeßeS über eIe£trifdE)e Slnlagen,
nom 20. guni 1902, eS als juläffig erflört bat, baß
bie ©emetnben bie Benußung ißreS öffentlichen ©igen»
tumS sum ©dßuße berechtigter gntereffen oon befeßränfen»
ben Bebingungen abhängig machen fönnen, roobei man,
roenn nicht auSfcßlteßltch, fo boeß tn etfter Slnte an
ben ©dßug oon ©emetnbeeleftrijitätSroerfen gegen Sîon»

furrenj badete ; bte bamit oerbunbene fßrioilegterung
folcßer 2Berfe alfo nicht als oerfaffungSroibrig betrachtet.
QnSbefonbere !ann ber in 3lrt. 31 litt, e ber BunbeS»

oerfaffung aufgeftellte 93orbebalt, baß bte fantonalen
Verorbnungen unb Verfügungen über bte Benüßung
ber öffentlichen ©traßen ben ©runbfaß ber §anbelS»
unb ©eroerbefreibett nicht beeinträchtigen bürfen, im oor»
liegenben gall nicht angerufen roetben, ba auch hier
nur bte frete Konfurrenj prioater betriebe audb gegen»
über ber fantonalen ©traßenfretßett geroabrt unb bte

Berücfficßtigung ber allgemeinen Qntereffen beSjenigen,
ber über bie ©traßen ju oerfügen bat, bureb Slufer»
legung befdbränfenber Bebingungen nicht auSgefcßloffen
roetben roiß. ®le Behauptung, baß baS fantonale Stecht

folche Bebingungen auSfcßließe, iß oom SleglerungSrat
oon ©t. ©aßen mit ßlnretcßenben ©mnben jurüdgerotefen
roorben; biefe finb benn auch nicht als roiKfürltch an»

gefochten roorben, roomit einjig oom bunbeSrecßtHcßen

©tanbpunft aus bagegen hätte aufgetreten roerben fönnen.
®er ©emelnberat oon A fachte bte Verlegung oon 2lrt.
31 ber Bunbesoetfaffung auch «ach tn ber SBetfe ju
begrünben, baß er ausführt, eS roerbe baburdh bte frete
Sîonfurrenj oon ©aS» unb ©leftrijität geroäbrletftet, unb
btefe roerbe burch ben angefodhtenen ©ntfcßetb unterbun»
ben. ®amit fann nur gefagt roerben rooßen, baß ein
©aSroerf gegenüber etnem ©leftrijctätSroerf bte freie 2lu§=

geftaltung jugeßanben roetben müffe, roetl ße oerfcßteben»

artig feien. ®a§ iß aber infofern offenßcßtücß unrichtig,
al§ bie beiben Anlagen gleiche groeefe oerfolgen, roaS

hier inforoett ber gaß iß, als bte Slnlagen bte Beleuchtung
beS nämlichen Quartiers anßreben. ©aS» unb Sieftri»
jität finb nur oerfdhiebene SJlittel jur @rreicßung beS

QroecfS, aber ber leßtere iß eS, ber bte Konfucrenj be»

roirft, bte SBetfe ju gleichartigen macht unb ben ©runb
abgibt für etne bebörbliche Siegelung ihrer Konfurrenj.
Siut auf biefen gleichen groeef — ber Beleuchtung — bejteßt
ffcß benn auch öl® angefochtene Bebtngung, baß baS ®aS
ber ©leftrijität ju roeteßen habe, roenn biefe oon ber ®e=

meinbeß ju annäßernb gleicßenBebtngungen bejogen roerben
fönne. ®aß ®aS unb ©leftrijität nicht in gletcber SBetfe
ben 3roedf erfüßen, mag fetne Bebeutung haben bafür, roie

bie Äonfurrenjfrage ju löfen iß, befettigt aber bte &at=
faeße beS VorßanbenfetnS btefer Sfonfurrenj nicht.

®ie Befchroerbe roegen ungleicher Beßanblung roirb
bamit begrünbet, baß einem anbeten benachbarten ©aS»
roerf C bte bebtngungSlofe Benutzung ber ©traßen oon
B jur ©tnlegung oon ©aSlettungen geftattet roorben fet.
Slbgefeßen baoon, baß jebenfaßS ben StegterungSrat beS
Kantons ®t. ©aßen ber Borrourf ungletdber Beßanb»
lung nicht treffen fann, ba ißm baS ©efuch beS ©aS»
roerfeS C ntdbt oorlag, erlebigt ffcß btefe Befchroerbe ba=

mit, baß baS öffentliche Qntereffe ber ©emetnbe B, beffen
SBaßrung bte angefochtene Bebtngung btent, erß entftan»
ben iß, naebbem bas ©aSroerf C bie fragliche Beroißig»
ung erhalten hatte, nämlich burch ben Befcßluß ber ®e=
metnbe B über bie ©rßeßung etneS ©emelnbeeteftrijitätS»
roerfeS. 2Bie unhaltbar biefe Befchroerbe ber ©emetnbe
A iß, jetgt auch ber llmßanb, baß ffcß biefelbe gegen
ße felbß richtet, inbem bte ©emetnbe A oor ber @r=

ßeßung beS ©leftrijitätSroerfeS tn B auf beten ©ebtet
©aSlettungen tn gletcher SBeife unb unter gleichen Be--

blngungen etngelegt hat rote baS ©aSroerf (£, fobaß ße

felbß alfo in gleicher SGßetfe ju llnredht prioeltgtert roor»
ben roäre rote leßtereS.

2. ®er fünftige 2lbonnent iß jum fßefurfe nicht
legitimiert. ®aS gntereffe, baS er an ber Aufhebung
ber angefochtenen Bebtngung hat, beßelß barin, baß ihm
oteßetdht, roenn bte ©emeinbe A roegen jener Bebtngung
bte ©rßeßung einer ©aSlettung tn ber genannten ©traße
unterläßt, ber beabßchtigte Bejug oon @aS oerunmög--
ließt roirb, unb baß er, roenn ße troßbem erßeßt roirb,
gejroungen fetn roirb, fpäter, roenn bte ©emetnbe B in
bie Sage fommt, ©leftrijität ju annährenb gleichen Be=

btngungen ju liefern, auf ben Besug oon ©aS ju Beleucßt»
ungSjroedfen ju oerjidhten. @S iß nun Hat, baß biefeS
Qntereffe beS SMurrenten einen ßaatSredhtltdh anfedEjt»

baren Slnfprudh auf Befeitigung ber fraglichen Bebtngung
nicht ja begrünben oermag. ®te oerfaffungSmäßig
garantierte ÇanbelS» unb ©eroerbefrethett fann er nicht
bireft anrufen, ba bte burch öle Bebingung erfdEjroerte

©rßeßung einer ©aSlettung nicht oon ihm, fonbern oon
ber ©emetnbe B projefttert iß. llnb mittelbar fönnte
ßch etn Ronfument gegen etne bem ißrobujenten ober
£änbler für bie SluSübung etneS ©eroerbeS auferlegte,
btefelbe erfeßroerenbe Bebtngung ßöcßßenS bann auf»
lehnen, roenn babureß etne bte Konfumenten genereß er»

hehlicß helaßenbe SJlonopoHßerung eines ©eroerbejroeigeS
beroirft ober geförbert rofirbe. ^teoon fann im oor»
Itegenben gaß fetne Siebe fetn. ©tn brtngenbeS, prioateS
BebürfniS für ben Besug oon ©aS beßeßt geroiß für
bte Slnrooßner ber genannten ©traße, benen btefeS Be»

leucßtungSmittel bis jeßt aueß nteßt jur Verfügung ßanb,
nidßt. Unb für bte iß, genereß gefprod^en für
bie Bebürfniffe ber Slnrooßner btefer ©traße burch bte

Beßörben tn genügenber Söetfe oorgeforgt roorben : ®aS
abfolute Verbot ber Steferung oon ©aS bureß bte ©e»
metnbe A, baS aßenfaüs Bebenfen erroedfen fönnte,
iß oom SlegterungSrat oon ©t. ©aßen aufgehoben roor»
ben, unb fo hängt eS nur oon ber ©emetnbe A unb
bem SJlaß, roie bie Slnroolßter genannter ©traße felbß
für ißre Qntereffen Dpfer s" brtngen roißenS ftnb, ab,
ob ße nicht feßon näcßßenS mit ©aS oerfeßen fein roer»
ben, ®aju ßeßt für ben gaß, baß bie ©emetnbe A auf
bte ©rßeßung ber Settung oersießtet, bie Vetforgung
btefer Käufer mit eleftrifcßem Sicht oon ber ©emetnbe B
in luSßcßt unb jroar ju ben lanbeSübllcßen Bebtngungen.
Bei btefer ©oentualltät fäßt freiließ bie SRögltcßfett beS

BejugeS oon @aS ju Braucßjroeden auS. Slßein aueß
tn btefer Bejtehung hängt eS lebigltcß oon ben gnteref»
fenten felbß, ber ©emetnbe A etnerfeitS, ben Slbneßmern
oon ©aS ju Braucßsroedfen anberfeitS ab, ob fie fieß
baSfelbe oerfeßaffen rooßen. ©ine bie Slbneßmer tn ißren
Slnfprücßen erßebltdh beetnträcßtigenbe SJlonopoHßerung
btefer geroerblt^en Sätigfeit iß bureß ben angefodhtenen
Befcßluß nießt bejroecft unb babureß nldfjt beroirft. 3luf
btefem dichtete bleibt ber freien Sîonfurrenj aueß noeß
bem angefodhtenen Befcßluß beS StegterungSrateS oon
oon ©t. ©aßen ßtttccichenb Slaum, roomit ben ©rfor»
berniffen beS VoßulateS ber ^anbelS» unb ©eroerbe»

freißett unter aßen Umßänben ©enüge geletßet iß. ®aß
bte Slnrooßner ber meßrerroäßnten ©traße mit Bejug
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IZ wahren und speziell den rationellen Betrieb, sowie
die Ausgestaltung des Elektrizitätswerkes dieser letztern
Gemeinde sicherstellen will. Das liegt im öffentlichen
Interesse. Dieses aber sind die Behörden innerhalb
ihrer Machtsphäre wahrzunehmen befugt, ohne daß sie

damit die Handels- und Gewerbefreiheit beeinträchtigen,
zumal wenn, wie hier, die Monopolstellung nicht unbe-

dingt gewährleistet, sondern davon abhängig gemacht
wird, daß das Elektrizitätswerk die Beleuchtung zu an-
nähernd gleichen Bedingungeu durchführen könne. Zu-
treffend verweist der Regierungsrat des Kantons St.
Gallen auch darauf, daß die Bundesgesetzgebung selbst,
in Art. 46 des Bundesgesetzes über elektrische Anlagen,
vom 20. Juni 1902, es als zulässig erklärt hat, daß
die Gemeinden die Benutzung ihres öffentlichen Eigen-
tums zum Schutze berechtigter Interessen von beschränken-
den Bedingungen abhängig machen können, wobei man,
wenn nicht ausschließlich, so doch in erster Linie an
den Schuy von Gemeindeelektrizitätswerken gegen Kon-
kurrenz dachte; die damit verbundene Privilegierung
solcher Werke also nicht als verfassungswidrig betrachtet.
Insbesondere kann der in Art. 31 litt, e der Bundes-
Verfassung aufgestellte Vorbehalt, daß die kantonalen
Verordnungen und Verfügungen über die Benützung
der öffentlichen Straßen den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit nicht beeinträchtigen dürfen, im vor-
liegenden Fall nicht angerufen werden, da auch hier
nur die freie Konkurrenz privater Betriebe auch gegen-
über der kantonalen Straßenfreiheit gewahrt und die

Berücksichtigung der allgemeinen Interessen desjenigen,
der über die Straßen zu verfügen hat, durch Aufer-
legung beschränkender Bedingungen nicht ausgeschloffen
werden will. Die Behauptung, daß das kantonale Recht
solche Bedingungen ausschließe, ist vom Regierungsrat
von St. Gallen mit hinreichenden Gründen zurückgewiesen
worden; diese sind denn auch nicht als willkürlich an-
gefochten worden, womit einzig vom bundesrechtlichen
Standpunkt aus dagegen hätte aufgetreten werden können.
Der Gemeinderat von ^ suchte die Verletzung von Art.
31 der Bundesverfassung auch noch in der Weise zu
begründen, daß er ausführt, es werde dadurch die freie
Konkurrenz von Gas- und Elektrizität gewährleistet, und
diese werde durch den angefochtenen Entscheid unterbun-
den. Damit kann nur gesagt werden wollen, daß ein
Gaswerk gegenüber einem Elektrizitätswerk die freie Aus-
gestaltung zugestanden werden müsse, weil sie verschieden-

artig seien. Das ist aber insofern offensichtlich unrichtig,
als die beiden Anlagen gleiche Zwecke verfolgen, was
hier insoweit der Fall ist, als die Anlagen die Beleuchtung
des nämlichen Quartiers anstreben. Gas- und Elektri-
zität sind nur verschiedene Mittel zur Erreichung des

Zwecks, aber der letztere ist es, der die Konkurrenz be-

wirkt, die Werke zu gleichartigen macht und den Grund
abgibt für eine behördliche Regelung ihrer Konkurrenz.
Nur auf diesen gleichen Zweck — der Beleuchtung — bezieht
sich denn auch die angefochtene Bedingung, daß das Gas
der Elektrizität zu weichen habe, wenn diese von der Ge-
meindelZzu annähernd gleichenBedingungen bezogen werden
könne. Daß Gas und Elektrizität nicht in gleicher Weise
den Zweck erfüllen, mag seine Bedeutung haben dafür, wie
die Konkurrenzfrage zu lösen ist, beseitigt aber die Tat-
sache des Vorhandenseins dieser Konkurrenz nicht.

Die Beschwerde wegen ungleicher Behandlung wird
damit begründet, daß einem anderen benachbarten Gas-
werk l) die bedingungslose Benutzung der Straßen von
IZ zur Einlegung von Gasleitungen gestattet worden sei.
Abgesehen davon, daß jedenfalls den Regierungsrat des
Kantons St. Gallen der Vorwurf ungleicher BeHand-
lung nicht treffen kann, da ihm das Gesuch des Gas-
Werkes I' nicht vorlag, erledigt sich diese Beschwerde da-

mit, daß das öffentliche Interesse der Gemeinde L, dessen

Wahrung die angefochtene Bedingung dient, erst entstan-
den ist, nachdem das Gaswerk k! die fragliche Bewillig-
ung erhalten hatte, nämlich durch den Beschluß der Ge-
meinde k über die Erstellung eines Gemeindeelektrizitäts-
Werkes. Wie unhaltbar diese Beschwerde der Gemeinde
/V ist, zeigt auch der Umstand, daß sich dieselbe gegen
sie selbst richtet, indem die Gemeinde ^ vor der Er-
stellung des Elektrizitätswerkes in 3 auf deren Gebiet
Gasleitungen in gleicher Weise und unter gleichen Be-
dingungen eingelegt hat wie das Gaswerk C, sodaß sie

selbst also in gleicher Weise zu Unrecht priveligiert wor-
den wäre wie letzteres.

2. Der künftige Abonnent ist zum Rekurse nicht
legitimiert. Das Interesse, das er an der Aufhebung
der angefochtenen Bedingung hat, besteht darin, daß ihm
vielleicht, wenn die Gemeinde .X wegen jener Bedingung
die Erstellung einer Gasleitung in der genannten Straße
unterläßt, der beabsichtigte Bezug von Gas verunmög-
licht wird, und daß er, wenn sie trotzdem erstellt wird,
gezwungen sein wird, später, wenn die Gemeinde IZ in
die Lage kommt, Elektrizität zu annährend gleichen Be-
dingungen zu liefern, auf den Bezug von Gas zu Beleucht-
ungszwecken zu verzichten. Es ist nun klar, daß dieses
Interesse des Rekurrenten einen staatsrechtlich anfecht-
baren Anspruch auf Beseitigung der fraglichen Bedingung
nicht zu begründen vermag. Die verfassungsmäßig
garantierte Handels- und Gewerbefreiheit kann er nicht
direkt anrufen, da die durch die Bedingung erschwerte
Erstellung einer Gasleitung nicht von ihm, sondern von
der Gemeinde IZ projektiert ist. Und mittelbar könnte
sich ein Konsument gegen eine dem Produzenten oder
Händler für die Ausübung eines Gewerbes auferlegte,
dieselbe erschwerende Bedingung höchstens dann auf-
lehnen, wenn dadurch eine die Konsumenten generell er-
heblich belastende Monopolisierung eines Gewerbezweiges
bewirkt oder gefördert würde. Htevon kann im vor-
liegenden Fall keine Rede sein. Ein dringendes, privates
Bedürfnis für den Bezug von Gas besteht gewiß für
die Anwohner der genannten Straße, denen dieses Be-
leuchtungsmittel bis jetzt auch nicht zur Verfügung stand,
nicht. Und für die Zukunft ist, generell gesprochen für
die Bedürfnisse der Anwohner dieser Straße durch die

Behörden in genügender Weise vorgesorgt worden: Das
absolute Verbot der Lieferung von Gas durch die Ge-
meinde ^V, das allenfalls Bedenken erwecken könnte,
ist vom Regierungsrat von St. Gallen aufgehoben wor-
den, und so hängt es nur von der Gemeinde ^ und
dem Maß, wie die Anwohner genannter Straße selbst

für ihre Interessen Opfer zu bringen willens sind, ab,
ob sie nicht schon nächstens mit Gas versehen sein wer-
den. Dazu steht für den Fall, daß die Gemeinde ^ auf
die Erstellung der Leitung verzichtet, die Versorgung
dieser Häuser mit elektrischem Licht von der Gemeinde IZ

in Aussicht und zwar zu den landesüblichen Bedingungen.
Bei dieser Eventualität fällt freilich die Möglichkeit des
Bezuges von Gas zu Brauchzwecken aus. Allein auch
in dieser Beziehung hängt es lediglich von den Interest
senten selbst, der Gemeinde à einerseits, den Abnehmern
von Gas zu Brauchzwecken anderseits ab, ob sie sich

dasselbe verschaffen wollen. Eine die Abnehmer in ihren
Ansprüchen erheblich beeinträchtigende Monopolisierung
dieser gewerblichen Tätigkeit ist durch den angefochtenen
Beschluß nicht bezweckt und dadurch nicht bewirkt. Auf
diesem Gebtete bleibt der freien Konkurrenz auch noch
dem angefochtenen Beschluß des Regterungsrates von
von St. Gallen hinreichend Raum, womit den Erfor-
dernissen des Postulates der Handels- und Gewerbe-
freiheit unter allen Umständen Genüge geleistet ist. Daß
die Anwohner der mehrerwähnten Straße mit Bezug
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Goldene Medaille Höchste Auszeichnung
— Bern 1914 —

auf bte ©infübrung be« ©afe« anber« uttb weniger
günftig gefteUt fein mögen al8 anbete Seile ber ©emehtbe

B, ift nic^t auf ben angefochtenen Befdjluf?, fonbern auf
bie Berfchiebenbett ber örtlichen Berbältniffe unb ber
baburef) bebtngten Begebungen p ben für bie Berforgung
mit ®a§ in grage Eommenben SBerten prüetpfübren.
Deshalb tauu ftcE) ber refurrierenbe Anwohner auch nicht
auf eine Berletpng ber CRed^tSgleid^^eit berufen. Db
i^m bie Segitimation pr Befcbroerbe au« bem ©runbe
abpfprechen fei, roetl er bloßer SDtteter einer aBobnung
an ber fraglichen Strafje ift, !ann unter biefen Umftän*
ben bablngefietlt bleiben.

Demnach bût ba§ BunbeSgeridfjt ben ißefur« unterm
18. September 1914 abgeroiefen.

<£itt neuer 33<tuftoffo
(Bi.-Sorr.)

Die eleîtrochemifche Qnbuftrie bût feit ih^em eigentlich

furjen Befieben fchon oerfdjiebene ißrobutte gebracht,

welche für Qnbufirte, ©ewerbe unb Sanbwirtfchaft oon

großer Bebeutung unb febr wertooll ftnb. SBir brauchen

nur an ba§ befannte Saljium»$arbib für bie 3tjetbplen=
beleuchtung, an ben Sticfftoff, ber nun auf elettroch«*
mifchem Sßege ber Suft entjogen unb bureb Sefonbere Ber»
fahren p einem mertoollen Äunftbünger aufgearbeitet
wirb, p erinnern, gerner an bte oerfebtebenen ßko=
butte, mit beren Çilfe e« beute möglidb ift, Stahle unb
©ifen oon größter £ärte berpfteUen.

@tn weitere« ißrobutt, ba« @ilijium=ffarbib ober auch
Äarborunbum genannt, bût in ber Schleif» unb Holter»
tnbuftrie ©Ingang gefunben unb erfetjt bort wegen fetner
beroorragenben |)ärte, welche biejenige be« Diamanten
erreicht, ben bisher oermenbeten Schmirgel tn aß ben»
jenigen gäßen, wo e« ft<h um bte Bearbeitung ber bür»
teften Materialien banbelt.

Dafj etn Sßrobutt non berartiger fpärte auch für wei>
tere Swede bienftbar gemacht wirb, liegt auf ber $anb
unb fo tarnen cor Sajjren franjöfifdbe Sementinbuftrteße
auf ben ©ebanten, ba« Silijium>$arbib bem 3ement
beipmifdben, um bte betannten übelftänbe, bie fid) nach
turjer Seit bei Semenibobenbelägen jetgen, nämlich grofje
©lütte unb rafche 2lbnüfcung, p befeitigen. 2Bir finben
biefe« Ber fahren fchon oor fahren auf unferm Kontinent
in franpfifchen Bahnhöfen, befonber« benjenigen ber
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auf die Einführung des Gases anders und weniger
günstig gestellt sein mögen als andere Teile der Gemeinde

L, ist nicht auf den angefochtenen Beschluß, sondern auf
die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse und der
dadurch bedingten Beziehungen zu den für die Versorgung
mit Gas in Frage kommenden Werken zurückzuführen.
Deshalb kann sich der rekurrierende Anwohner auch nicht
auf eine Verletzung der Rechtsgleichheit berufen. Ob
ihm die Legitimation zur Beschwerde aus dem Grunde
abzusprechen sei, weil er bloßer Mieter einer Wohnung
an der fraglichen Straße ist, kann unter diesen Umstän-
den dahingestellt bleiben.

Demnach hat das Bundesgericht den Rekurs unterm
18. September 1914 abgewiesen.

Ein neuer Baustoff»
(Ki.-Korr.)

Die elektrochemische Industrie hat seit ihrem eigentlich

kurzen Bestehen schon verschiedene Produkte gebracht,

welche für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft von
großer Bedeutung und sehr wertvoll sind. Wir brauchen

nur an das bekannte Kalzium-Karbid für die Azethylen-
beleuchtung, an den Stickstoff, der nun auf elektroche-
mischem Wege der Luft entzogen und durch besondere Ver-
fahren zu einem wertvollen Kunstdünger aufgearbeitet
wird, zu erinnern. Ferner an die verschiedenen Pro-
dukte, mit deren Hilfe es heute möglich ist, Stahle und
Eisen von größter Härte herzustellen.

Ein weiteres Produkt, das Silizium-Karbid oder auch
Karborundum genannt, hat in der Schleif- und Polier-
industrie Eingang gefunden und ersetzt dort wegen seiner
hervorragenden Härte, welche diejenige des Diamanten
erreicht, den bisher verwendeten Schmirgel in all den-
jenigen Fällen, wo es sich um die Bearbeitung der här-
testen Materialien handelt.

Daß ein Produkt von derartiger Härte auch für wei-
tere Zwecke dienstbar gemacht wird, liegt auf der Hand
und so kamen vor Jahren französische Zementindustrielle
auf den Gedanken, das Silizium-Karbid dem Zement
beizumischen, um die bekannten übelstände, die sich nach
kurzer Zeit bei Zemenibodenbelägen zeigen, nämlich große
Glätte und rasche Abnützung, zu beseitigen. Wir finden
dieses Verfahren schon vor Jahren auf unserm Kontinent
in französischen Bahnhöfen, besonders denjenigen der
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